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Die Besoldungsverhältnisse in unserem Instruktionskorps.
Von Hptm. i. Gst. v.Stürler, Bern.

Es war außerordentlich zu begrüßen, daß kürzlich ein Offizier
im Parlament für unser Instruktionskorps aufgetreten ist; eine
Tatsache, die umso erfreulicher war, als leider in den letzten Jahren
und bis in die jüngste Zeit hinein mehrmals die in der Bundesversammlung

sitzenden Offiziere schwiegen, wo Armee und Volk
erwartet haben, daß nicht Politiker sprechen würden, sondern Soldaten!

Die nachfolgenden Zeilen waren bereits in Vorbereitung, als die
am 26. September 1923 von Herrn Oberstlt. i. Gst. Doli fuß im
Nationalrate gehaltene Rede in Nr. 21 der Schweiz. Militärzeitung vom
13. Oktober 1923 veröffentlicht wurde, und es kann deshalb
nachfolgend in Verschiedenem darauf verwiesen werden. An uns
Offizieren ist es nun jedenfalls, dafür zu sorgen, daß die von Herrn
Oberstlt. Dollfuß ausgesprochenen Gedanken nicht, wie deren so viele,
in den vier Wänden des Eatsaales, mit einem bundesrätlichen Schlußwort

als Grabstein, begraben bleiben. Zweck dieser Zeilen soll sein,
alle Kameraden nachdrücklich auf die bestehenden Mißstände
aufmerksam zu machen, damit auch sie sich mit gutem Gewissen und
voller Ueberzeugung für diejenigen ihrer Kameraden einsetzen
können, die in pflichtbewußter und treuer Lebensarbeit jahraus,
jahrein unter zum Teil wenig beneidenswerten Verhältnissen an der
Ausbildung und Kriegstüchtigkeit unserer Armee arbeiten.

Herr Bundespräsident Scheurer gab in seiner Antwort auf die
Bede von Herrn Nationalrat Dollfuß zu, daß die Besoldungsverhältnisse

im Instruktionskorps tatsächlich keine glänzenden seien. Er
fügte dann bei, daß dies allerdings für alle diejenigen gelte, die unter
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